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 Veröffentlicht am 11.12.1986

Norm

EheG §83

Rechtssatz

Durch Zuweisung einer billigeren Ersatzwohnung anstelle der Ehewohnung ist dieser Ehegatte benachteiligt. In diesem

Fall entspricht die Aufteilung der ehelichen Geldersparnisse nach dem Verhältnis 1 : 1 daher nicht dem Gebot der

Billigkeit.
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